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Dolmetscher-Flatrate - Bleibt es bei der angekündigten Einführung in der 
zweiten Jahreshälfte 2024? 

Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Frank Imhoff und Fraktion der CDU  

Wir fragen den Senat: 

1. Inwieweit kann ein präziser Zeitrahmen genannt werden, ab wann die Dolmet-
scher-Flatrate für die verschiedenen Einrichtungen in Bremen und Bremerhaven 
verfügbar sein wird? 

2. Welche Schritte wurden bisher unternommen, um die Dolmetscher-Flatrate ein-
zuführen? 

3. Welche Einrichtungen und Bereiche in Bremen und Bremerhaven werden die Dol-
metscher-Flatrate ab welchem Zeitpunkt nutzen können? 

Zu Frage 1: 
Die Dolmetsch-Dienstleistungen stehen als barrierefreies Dataport-Produkt „dVideodolmet-
schen“ der Verwaltung der FHB ab sofort zur Verfügung. Die Dienstleistung ermöglicht allen 
bremischen und Bremerhavener Dienststellen sowie den dazugehörigen Einrichtungen die flä-
chendeckende Nutzung von Dolmetschdiensten. Diese umfassen Video- und Audiodolmet-
schungen sowie Gebärden- und Textdolmetschungen. Im Zuge der erforderlichen europawei-
ten Ausschreibung, die Dataport gebündelt für die Trägerländer Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Bremen durchgeführt hat, erhielt der Anbieter SAVD den Zuschlag auf Grundlage des 
wirtschaftlichsten Angebotes. Die Abrechnung erfolgt dabei nutzungsabhängig. Ein unbe-
grenztes und nutzungsunabhängiges Preismodell, eine so genannte Flatrate, gibt es am Markt 
nicht. Durch Dataport wurde eine nutzungsabhängige Abrechnung empfohlen, da für die betei-
ligten Länder und insbesondere die FHB derzeit noch keine belastbaren Bedarfszahlen vorlie-
gen. Der Senat wird die Nutzungszahlen evaluieren, um eine valide Datengrundlage für die 
Ausgestaltung und mögliche andere Preismodelle bei zukünftigen Ausschreibungen ab 2026 
zu erhalten. 

Zu Frage 2: 
Die europaweite Ausschreibung der Dienstleistung über Dataport konnte im Juli 2024 erfolg-
reich abgeschlossen werden. Damit wird allen Dienststellen und Einrichtungen einen Zugang 
zu Dolmetschdienstleistungen ermöglicht. Der Senat hat zudem auf seiner Sitzung am 17. 
September 2024 die weitere Umsetzung der Dolmetschdienste beschlossen. In diesem Zu-
sammenhang stellt der Senator für Finanzen gemeinsam mit Dataport und dem Anbieter 
SAVD Schulungsunterlagen und Handlungshilfen für die Nutzung des Dienstes zur Verfügung. 

Zu Frage 3: 
Die Initiative zum Aufbau flächendeckend nutzbarer Video- und Audiodolmetscherdienste in 
der FHB geht auf den Bremer Landesaktionsplan „Istanbul-Konvention umsetzen“ zurück. Der 
dort festgeschriebene Prüfauftrag an den Senator für Finanzen sowie die Bremische Zentral-
stelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau hat die Notwendigkeit von Dol-
metschdiensten gerade im Bereich des Gewaltschutzes nachgewiesen. Die dort definierte 
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Zielgruppe des Aktionsplanes sind Frauen, trans* und inter* Personen sowie Kinder. Sie sol-
len daher in besonderem Maße von dem Dienstleistungsangebot profitieren. Die vom Senat 
bereitgestellten zentralen Mittel werden daher den an der Umsetzung der Istanbul-Konvention 
beteiligten Ressorts zur Verfügung stehen. Die Auswahl der Einrichtungen erfolgt durch die 
jeweils zuständigen Ressorts beziehungsweise durch den Magistrat Bremerhaven. Darüber 
hinaus können alle Dienststellen und Einrichtungen die Infrastruktur und das Angebot bei Be-
darf nutzen, müssen diese jedoch in diesem Fall aus bestehenden eigenen Mitteln finanzie-
ren. 
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